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1 Einleitung 

Im Osten von Herleshausen ist die Errichtung eines SB-Marktes geplant. Der Planbereich ist der nach-

folgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entnehmen. Die Karte unterscheidet den Planbereich (Bereich 

in dem tatsächlich verändernde Eingriffe geplant sind) und den Untersuchungsbereich. Letzterer be-

zieht sich auf die Erfassung der Vögel, da für diese Tiergruppe größere räumliche Störwirkungen anzu-

nehmen sind. 

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor.  

 
Abb. 1: Abgrenzung des Planbereichs (gelb) sowie des Untersuchungsbereichs (schwarz) zum Bereich „Eisena-

cher Straße“; Gemeinde Herleshausen, Ortsteil Herleshausen (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwal-

tung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025). 
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2 Erfassungen und Ergebnisse 

2.1 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind oder europä-

ischen Rechtsvorschriften unterliegen, muss die Möglichkeit des Eintretens der Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche 

Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) überprüft 

werden.  

2.1.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell als flächendeckende Revierkartierung. Zur 

Erfassung der Reviervögel und der Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von März bis Juni 2025 sechs 

Tagesbegehungen durchgeführt (Tab. 1, 2). Als Reviervögel werden diejenigen Vögel gewertet, die laut 

SÜDBECK et al. (2025) unter die Kriterien „Brutverdacht“ oder „Brutnachweis“ einzuordnen sind. Alle 

weiteren Vögel werden als Nahrungsgäste definiert. In der Darstellung geben die Punkte der Vögel das 

Zentrum des angenommenen Reviers (nicht immer des Nestes / Brutplatzes) an. 

Tab. 1: Begehungen zur Erfassung der Avifauna.  

 

Tab. 2: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Avifauna. Die mit 

* gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde nicht zwi-

schen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung angege-

ben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt.  

 

2.1.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum sowie im Umfeld 16 Arten mit 21 Revie-

ren als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 2). 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 20.03.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

2. Begehung 22.04.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

3. Begehung 05.05.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

4. Begehung 20.05.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

5. Begehung 26.05.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

6. Begehung 16.06.2025 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 20.03.2025 * 13:15 - 14:40 17 4/8 15 -

2. Begehung 22.04.2025 * 07:45 - 09:50 10 7/8 8 -

3. Begehung 05.05.2025 08:05 - 08:40 7 3/8 12 -

4. Begehung 20.05.2025 * 13:50 - 15:10 21 3/8 3 -

5. Begehung 26.05.2025 * 12:00 - 12:50 17 6/8 14 -

6. Begehung 16.06.2025 * 09:10 - 10:35 17 3/8 10 -
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Es konnten keine streng geschützten Arten (BArtSchV) oder Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutz-

richtlinie festgestellt werden.  

Der Erhaltungszustand von Elster (Pica pica) und Grünfink (Carduelis cannabina) wird aktuell in Hessen 

als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb), der von Bluthänfling (Carduelis cannabina) und 

Stieglitz (Carduelis carduelis) sogar als ungünstig bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden.  

Abbildung 2 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. Dies entspricht nicht immer 

dem Standort der Ruhe- und Fortpflanzungsstätte. 

Tab. 3: Reviervögel der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssitua-

tion (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach KREUZIGER et al. (2023) und RYSLAVY et al. (2020).  

 
 

 

  

Schutz   Rote Liste   

Trivialname Art Kürzel Reviere EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 1 - - § * * +

Bachstelze Motacilla alba Ba 2 - - § * * +

Blaumeise Parus caeruleus Bm 1 - - § * * +

Bluthänfling Carduelis cannabina Hä 1 !! - § 3 3 -

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 1 ! - § * * +

Elster Pica pica E 1 - - § * * o

Grünfink Carduelis chloris Gf 1 - - § * * o

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 1 - - § * * +

Haussperling Passer domesticus H 1 - - § * * +

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 1 - - § * * +

Kohlmeise Parus major K 1 - - § * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 2 - - § * * +

Nachtigall Luscinia megarhynchos N 2 - - § * * +

Ringeltaube Columba palumbus Rt 1 - - § * * +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 1 - - § * * +

Stieglitz Carduelis carduelis Sti 1 - - § * 3 -

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 3 - - § * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 2: Reviervogelarten im Untersuchungsraum 2025 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für 

Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Untersuchungsraum und 

angrenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 4, Abb. 3).  

Hierbei konnten mit Grünspecht (Picus viridis) und Turmfalke (Falco tinnunculus) streng geschützte 

Arten (BArtSchV) festgestellt werden. Zudem stellt der Neuntöter (Lanius collurio) eine Art des An-

hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie dar.  

Der Erhaltungszustand von Goldammer (Emberiza citrinella), Mauersegler (Apus apus), Mehlschwalbe 

(Delichon urbicum), Star (Sturnus vulgaris) und Turmfalke (Falco tinnunculus) wird aktuell in Hessen als 

ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb), der von Girlitz (Serinus serinus) und Türkentaube 

(Streptopelia decaocto) sogar als ungünstig bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden.  

Tab. 4: Nahrungsgäste der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssi-

tuation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach HÜPPOP et al. (2013), KREUZIGER et al. (2023) und RYSLAVY et al. 

(2020). 

 
 

  

Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel EU D D Hessen

Buntspecht Dendrocopos major Bs - - § * * * +

Girlitz Serinus serinus Gi ! - § * * * -

Goldammer Emberiza citrinella G - - § * V * o

Grünspecht Picus viridis Gü !! & ! - §§ * * - +

Mauersegler Apus apus Ms ! - § * * * o

Mehlschwalbe Delichon urbicum M - - § 3 * * o

Neuntöter Lanius collurio Nt - I § * * * +

Rabenkrähe Corvus corone corone Rk ! - § * * * +

Schwanzmeise Aegithalos caudatus Sm ! - § * * - +

Singdrossel Turdus philomelos Sd - - § * * * +

Star Sturnus vulgaris S - - § 3 V * o

Sumpfmeise Parus palustris Sum - - § * * - +

Türkentaube Streptopelia decaocto Tt - - § * 2 * -

Turmfalke Falco tinnunculus Tf - - §§ * * * o

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung Zugvögel

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 3: Nahrungsgäste im Untersuchungsraum 2025 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für 

Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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2.2 Baumbewohnende Fledermäuse  

Da alle Fledermausarten in Anhang IV der FFH-Richtlinie stehen und dementsprechend zu den nach § 7 

BNatSchG streng geschützten Tierarten zählen, müssen diese wegen den allgemeinen Vorgaben des 

Artenschutzes nach § 44 BNatSchG und ggf. deren Belange bei Eingriffsplanungen gemäß § 13 

BNatSchG besonders berücksichtigt werden.  

2.2.1 Methode  

Einige der heimischen Fledermausarten nutzen Stammanrisse, Baumhöhlen, abgeplatzte Baumrinde 

und Spalten in Bäumen als Sommerquartier und in einigen Fällen auch als Winterquartier. Daher wurde 

bei einer Begehung der Baumbestand im Planbereich mittels Fernglas vom Boden aus auf die Eignung 

von Quartieren untersucht (Tab. 5, 6). 

Tab. 5: Begehung zur Erfassung von Fledermäusen.  

 

Tab. 6: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung von Fledermäusen. 

Die mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde 

nicht zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung 

angegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt.  

 

2.2.2 Ergebnisse 

Im Planbereich konnten zwar Bäume festgestellt werden, diese wiesen aber keine Höhlen auf. Somit 

können Quartiere von baumbewohnenden Fledermäusen ausgeschlossen werden.  

 

  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 20.03.2025 Suche nach potentiellen Quartierbäumen

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 20.03.2025 * 13:15 - 14:40 17 4/8 15 -
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2.3 Haselmaus 

Die Haselmaus gehört zu den streng geschützten Arten laut Anhang IV der Flora-Fauna-Habitat-Richt-

linie [92/43/EWG]. Zum Auffinden von Lebensräumen wurden die vorhandenen Gehölzbereiche auf 

das Vorkommen untersucht. 

2.3.1 Methode 

Zur Kartierung der Haselmaus wurden an besonders vielversprechenden Standorten mit einem ausrei-

chenden Angebot von Gehölzen sogenannte Nesting-Tubes ausgebracht (Abb. 4, 5).  

Hierbei handelt es sich um ca. 25 cm lange Röhren, die an einer Seite verschlossen sind. Haselmäuse 

und andere Bilche nutzen diese gerne als Zwischenquartiere und legen dort kleine Nester an. Da Ha-

selmäuse tagsüber schlafen, können die Tiere durch eine Kontrolle am Tage leicht erfasst werden. Die 

Haselmaus wurde von März bis Oktober 2025 untersucht (Tab. 7, 8). Die Standorte, an denen die 

Nesting-Tubes installiert wurden, zeigt Abbildung 4. 

Tab. 7: Begehungen zur Erfassung der Haselmaus.  

 

Tab. 8: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Haselmaus. Die 

mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde nicht 

zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung an-

gegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt.  

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 20.03.2025 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Nesting-Tubes

2. Begehung 20.05.2025 Kontrolle der Nesting-Tubes

3. Begehung 22.07.2025 Kontrolle der Nesting-Tubes

4. Begehung 10.09.2025 Kontrolle der Nesting-Tubes

5. Begehung 30.10.2025 Kontrolle und Abhängen der Nesting-Tubes; inkl. Freinest- und Nusssuche

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 20.03.2025 * 13:15 - 14:40 17 4/8 15 -

2. Begehung 20.05.2025 * 13:50 - 15:10 21 3/8 3 -

3. Begehung 22.07.2025 * 12:35 - 14:00 19 7/8 16 -

4. Begehung 10.09.2025 * 14:05 - 14:50 18 8/8 13 -

5. Begehung 30.10.2025 13:45 - 14:40 11 3/8 27 -
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Abb. 4: Nesting-Tube (Beispiel).  

2.3.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Planbereich ein Nest in den angebrachten Nesting-Tubes ge-

funden werden, welches auf die Anwesenheit von Haselmäusen hindeutet. Die Haselmaus (Muscardi-

nus avellanarius) zählt zu den streng geschützten Anhang IV Arten (Tab. 9, Abb. 5).  

Haselmäuse bauen festgewebte, kugelige Nester mit einem seitlichen Eingang. Diese können aus un-

terschiedlichen Materialien wie Gras, Gras mit Laubblättern oder nur Laubblättern bestehen. Die Zu-

sammensetzung der Nester hängt von der umgebenden Vegetation ab (BÜCHNER & LANG 2013). Ein Vor-

kommen der Haselmaus ist aufgrund der günstigen Habitatvoraussetzungen im gesamten Gehölzbe-

stand um und im Planbereich wahrscheinlich.  

Tab. 9: Bilche der Untersuchungen mit Schutzstatus und Angaben zum derzeitigen Erhaltungszustand. Angaben 

nach BFN (2019), BNATSCHG (2024), EIONET (2013-2018), DIETZ et.al. (2023) und MEINIG et.al. (2020). 

 
 

Schutz Rote Liste Erhaltungszustand

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Haselmaus Muscardinus avellanarius IV §§ V V o o o

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH-Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 5: Nesting-Tubes im Untersuchungsraum 2025 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bo-

denmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 11/2025).   
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2.4 Reptilien 

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.4.1 Methoden  

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von April bis September 

2025 untersucht (Tab. 10, 11). Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den Übergangsbe-

reichen, die an Gehölze oder ähnliche Strukturen anschließen und die als Verstecke dienen könnten. 

Einerseits findet sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für Reptilien 

und andererseits nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Sonnenbaden. Die 

Begehungen erfolgten an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten bei jeweils gutem Wetter unter 

Beachtung der Angaben von BLANKE et al. (2024). Damit können aktivitätsbedingte Unterschiede der 

Tiere ausgeglichen werden. 

Zur Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit wurden Reptilienquadrate (ca. 80 x 80 cm) aus Dach-

pappe eingesetzt (Abb. 6). Diese erwärmen sich besonders schnell und bieten den wechselwarmen 

Tieren besonders gute Bedingungen. Durch die steinähnliche Oberfläche werden diese zudem beson-

ders gerne angenommen. Entwendete oder kaputte Reptilienquadrate werden während der Untersu-

chung ersetzt. Die Standorte, an denen die Reptilienquadrate platziert wurden, zeigt Abbildung 7.  

 
Abb. 6: Reptilienquadrat als künstliches Habitatelement (Beispiel). 
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Tab. 10: Begehungen zur Erfassung der Reptilien.  

 

Tab. 11: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Reptilien. Die 

mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde nicht 

zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung an-

gegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt.  

 

2.4.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Untersuchungsraum das Vorkommen der Schlingnatter 

(Coronella austriaca) als streng geschützte FFH Anhang IV Art nachgewiesen werden (Tab. 12, 13, 

Abb. 7). Darüber hinaus konnte die besonders geschützte Blindschleiche (Anguis fragilis) nachgewie-

sen werden. Die Schlingnatter wurde innerhalb des Planbereichs festgestellt, während die Blindschlei-

chen innerhalb und außerhalb des Planbereichs festgestellt wurden. 

Tab. 12: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & FENA 

(2010), BFN (2019), BNATSCHG (2024), EIONET (2013-2018) und RLG (2020).  

 

  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 22.04.2025 Absuchen des Plangebiets und Ausbringen von Reptilienquadraten

2. Begehung 20.05.2025 Absuchen des Plangebiets und Kontrolle der Reptilienquadrate

3. Begehung 26.05.2025 Absuchen des Plangebiets und Kontrolle der Reptilienquadrate

4. Begehung 16.06.2025 Absuchen des Plangebiets und Kontrolle der Reptilienquadrate

5. Begehung 22.07.2025 Absuchen des Plangebiets und Kontrolle der Reptilienquadrate

6. Begehung 18.08.2025 Absuchen des Plangebiets und Kontrolle der Reptilienquadrate

7. Begehung 10.09.2025 Absuchen des Plangebiets und Einholen der Reptilienquadrate

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 22.04.2025 * 07:45 - 09:50 10 7/8 8 -

2. Begehung 20.05.2025 * 13:50 - 15:10 21 3/8 3 -

3. Begehung 26.05.2025 * 12:00 - 12:50 17 6/8 14 -

4. Begehung 16.06.2025 * 09:10 - 10:35 17 3/8 10 -

5. Begehung 22.07.2025 * 12:35 - 14:00 19 7/8 16 -

6. Begehung 18.08.2025 12:30 - 13:15 23 3/8 13 -

7. Begehung 10.09.2025 * 14:05 - 14:50 18 8/8 13 -

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Blindschleiche Anguis fragilis - - § * * n.b. n.b. n.b.

Schlingnatter Coronella austriaca - IV §§ 3 3 o o +

Verantwortung: (!) = besondere Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH- Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

Verant-

wortung
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Tab. 13: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum geschätzten Alter pro Begehungstag.  

 
 

Begehung Termin Adult Juvenil/Subadult

1. Begehung 22.04.2025 0 0 0

2. Begehung 20.05.2025 0 0 0

3. Begehung 26.05.2025 0 0 1

4. Begehung 16.06.2025 0 0 4

5. Begehung 22.07.2025 0 0 3

6. Begehung 18.08.2025 0 0 1

7. Begehung 10.09.2025 1 0 0

Schlingnattern Anzahl 

Blindschleichen
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Abb. 7: Reptilien und Reptilienquadrate im Untersuchungsraum 2025 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische 

Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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2.5 Maculinea-Arten 

Viele der heimischen Tagfalter sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind sehr 

viele Tagfalter auf nationaler (BArtSchV) sowie einige Arten teils auf internationaler Ebene (Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie [92/43/EWG] der Europäischen Union) geschützt. 

2.5.1 Methode 

Im Rahmen der Schwerpunkterfassung von Maculinea-Arten wurde der Untersuchungsraum zur Flug-

zeit begangen (Tab. 14, 15). Die Aufnahme der Tiere erfolgte als Transektkartierung unter den Witte-

rungsbedingungen und der Tageszeit nach HESSEN MOBIL (2020). Zusätzlich wurde neben der Erfassung 

von ggf. aktiven Faltern auch überprüft, ob die Falter zur Eiablage kommen. Ergänzend zur Kontrolle 

auf das Vorkommen von Maculinea-Arten wurde das Untersuchungsgebiet auf das Vorkommen des 

Großen Wiesenknopfs abgesucht. Die Begehung erfolgte zur Flugzeit der Falter bei gutem Wetter. 

Tab. 14: Begehungen zur Erfassung von Maculinea-Arten. 

 

Tab. 15: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung von Maculinea-Ar-

ten. Die mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier 

wurde nicht zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte 

Erfassung angegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.5.2 Ergebnisse 

Im Untersuchungsgebiet konnten weder Maculinea-Arten (M. nausithous, M. teleius) noch der Große 

Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) festgestellt werden.  

  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 22.07.2025 Absuchen des Plangebiets

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 22.07.2025 * 12:35 - 14:00 19 7/8 16 -
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